
 

 

 GB.343/INS/6 
 

 

Damit die Umwelt durch die Tätigkeiten der IAO möglichst wenig belastet wird, erscheinen vor oder nach den Tagungen veröffentlichte 
Verwaltungsratsdokumente nicht in Druckfassung. Lediglich während der Tagungen veröffentlichte Dokumente werden in begrenzter Auflage 
ausgedruckt und an die Mitglieder des Verwaltungsrats verteilt. Sämtliche Verwaltungsratsdokumente sind unter www.ilo.org/gb abrufbar. 

Verwaltungsrat 
343. Tagung, Genf, November 2021 

 

Institutionelle Sektion INS 
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Sechster Punkt der Tagesordnung 

Vorschläge zur Aufnahme sicherer und gesunder 

Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk 

grundlegender Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 

 
Im Einklang mit dem überarbeiteten Fahrplan, der auf der 341. Tagung (März 2021) des Verwaltungsrats 
angenommen wurde, befasst sich diese Vorlage mit prozessbezogenen Fragen und möglichen Formen des 
Beschlusses der Konferenz, einschließlich der Aufnahme eines Fachgegenstands in die Tagesordnung der 
110. Tagung (2022) der Konferenz (siehe den Beschlussentwurf in Absatz 52). 

Einschlägiges strategisches Ziel: Sozialschutz und grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit. 

Einschlägige Ergebnisvorgabe: Ergebnisvorgabe 7: Angemessener und wirksamer Schutz bei der Arbeit 
für alle. Zu erbringende Leistung 7.2.: Erhöhte Fähigkeit der Mitgliedstaaten, sichere und gesunde Arbeits-
bedingungen zu gewährleisten. 

Grundsatzpolitische Konsequenzen: Konsequenzen für die Tagesordnung der Konferenz im Jahr 2022 
oder spätere Tagungen. 

Rechtliche Konsequenzen: Vorgeschlagene Änderung der Erklärung der IAO von 1998 über grundle-
gende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit oder Annahme einer neuen Konferenzerklärung zum Zweck 
der Aufnahme sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk grundlegender Prin-
zipien und Rechte bei der Arbeit. 

Finanzielle Konsequenzen: Keine. 

Erforderliche Folgemaßnahmen: Je nach Beschluss und Orientierungshilfe des Verwaltungsrats Ausar-
beitung eines Ergebnisdokuments zur möglichen Annahme auf der 110. Tagung der Konferenz (2022). 

Zweck der Vorlage 
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Verfasser: Hauptabteilungen des Grundsatzressorts und des Ressorts für Außendiensttätigkeiten und 
Partnerschaften. 

Verwandte Dokumente: GB.337/PV; GB.337/INS/3/2; GB.341/PV; GB.341/INS/6. 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_760869.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723610.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_812283.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_770201.pdf
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 Einleitung 

 Auf ihrer 108. Tagung (2019) verabschiedete die IAO die Erklärung zum hundertjährigen 
Bestehen der IAO für die Zukunft der Arbeit („Jahrhunderterklärung“), in der sie unter 
anderem feierlich erklärte, dass „sichere und gesunde Arbeitsbedingungen […] von 
grundlegender Bedeutung für menschenwürdige Arbeit“ seien. 1 Die Konferenz verab-
schiedete auch eine Entschließung, in der sie den Verwaltungsrat ersuchte, „möglichst 
bald Vorschläge zur Aufnahme sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen in das IAO-
Rahmenwerk grundlegender Prinzipien und Rechte bei der Arbeit zu prüfen“. 2 

 Auf seiner 337. Tagung (Oktober–November 2019) billigte der Verwaltungsrat einen 
„Fahrplan für die Prüfung von Vorschlägen zur Aufnahme sicherer und gesunder Arbeits-
bedingungen in das IAO-Rahmenwerk grundlegender Prinzipien und Rechte bei der 
Arbeit […] als ein Planungsinstrument, das vom Verwaltungsrat je nach den erreichten 
Fortschritten überarbeitet und modifiziert werden kann”. 3 

 Aufgrund der Annullierung seiner 338. Tagung (März 2020) und der gekürzten Tages-
ordnung der 340. (virtuellen) Tagung (Oktober–November 2020) 4  nahm der Verwal-
tungsrat die Behandlung dieser Frage auf seiner 341. Tagung (März 2021) wieder auf, 
auf der er einen überarbeiteten verfahrenstechnischen Fahrplan für die Prüfung der Auf-
nahme sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk grundle-
gender Prinzipien und Rechte bei der Arbeit billigte und den Generaldirektor ersuchte, 
die während der Aussprache bereitgestellte Orientierungshilfe bei der Ausarbeitung der 
Vorlage für die 343. Tagung (November 2021) zu berücksichtigen. 5 

 Bei der letzten Beratung des Verwaltungsrats hat sich gezeigt, dass es bei einer Reihe 
von Punkten Übereinstimmung gibt, während einige andere Punkte einer weiteren Klä-
rung bedürfen. Erstens bestand offenbar allgemein Einigkeit, dass die Aufnahme siche-
rer und gesunder Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk grundlegender Prinzi-
pien und Rechte bei der Arbeit auf der 110. Tagung (2022) der Konferenz erörtert werden 
sollte, und zwar unter Berücksichtigung der Jahrhunderterklärung und ihrer begleiten-
den Entschließung sowie der Erfahrungen mit den Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie auf die Welt der Arbeit. Zweitens bestätigten die Beratungen, dass der Konferenz 
verfahrenstechnisch nur zwei konkrete Optionen zur Verfügung stehen, um sichere und 
gesunde Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk grundlegender Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit aufzunehmen: 6 entweder eine Änderung der Erklärung der IAO 
über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit (Erklärung von 1998) oder die 
Annahme einer separaten Erklärung, möglicherweise mit einem eigenen Folgemecha-
nismus. Drittens ist festzuhalten, dass die Änderung der Erklärung von 1998 von der 
Mehrheit der Redner unterstützt wurde. 7 Einige Redner erklärten, man müsse weiterhin 

 
1 IAA, Jahrhunderterklärung für die Zukunft der Arbeit, Abs. II. D. 
2 IAA, Entschließung zur Erklärung zum hundertjährigen Bestehen der IAO für die Zukunft der Arbeit, Abs. 1. 
3 GB.337/PV, Abs. 116. 
4 Die Vorlage GB.340/INS/4 wurde nur für Informationszwecke veröffentlicht. 
5 GB.341/PV, Abs. 198. 
6 Siehe Erklärung des Vertreters des Generaldirektors, GB.341/PV, Abs. 191. 
7 GB.341/PV, Abs. 169, 175, 178, 180, 187, 189. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_724955.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_712271.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_760869.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757161.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_812283.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_812283.pdf
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alle Optionen behandeln,8 und eine Gruppe erkundigte sich nach weiteren Einzelheiten 
im Zusammenhang mit der Annahme einer separaten Erklärung. 9 Viertens legten die 
Beratungen aus inhaltlicher Perspektive nahe, dass die Anerkennung sicherer und 
gesunder Arbeitsbedingungen als grundlegendes Prinzip der in der Verfassung der IAO 
niedergelegten Dimension des „Schutzes“ ebenso Rechnung tragen sollte wie der in 
einschlägigen Arbeitsschutzinstrumenten genannten Dimension der „Prävention“. Fünf-
tens bestand offenbar allgemein Einigkeit, dass die mögliche Änderung der Erklärung 
von 1998 über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit oder die Annahme 
einer separaten Erklärung unabhängig von dem Prozess der Bestimmung eines oder 
mehrerer Arbeitsschutzübereinkommen, die als Teil der zentralen oder grundlegenden 
Übereinkommen der IAO angesehen werden können, fortgeführt werden sollte. Schließ-
lich wurde nachdrücklich die Auffassung unterstützt, dass die Aufnahme sicherer und 
gesunder Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk grundlegender Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit die Fähigkeit der IAO stärken sollte, dem Bedarf der Mitglied-
staaten an fachlicher Unterstützung zu entsprechen.  

 Ungeachtet dieser Punkte, bei denen Übereinstimmung bestand, vertrat eine Mitglieds-
gruppe die Auffassung, die Festlegung einer möglichen Kategorie grundlegender Prin-
zipien und Rechte bei der Arbeit, die sichere und gesunde Arbeitsbedingungen betrifft, 
sei verfrüht, und für die Behandlung des Arbeitsschutzes im Rahmen grundlegender 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sollten alternative Vorschläge ausgearbeitet wer-
den. 10 Dieselbe Gruppe vertrat die Ansicht, grundlegende Prinzipien und Rechte bei der 
Arbeit seien nicht mit Arbeitsschutz gleichzusetzen; Erstere müssten von den Staaten 
gesetzlich geregelt und von den Arbeitgebern garantiert werden, Letzterer hingegen 
liege in der gemeinsamen Verantwortung aller Mitgliedsgruppen und sei in hohem Maß 
von Maßnahmen vor Ort abhängig. 11  Arbeitsschutzübereinkommen könnten daher 
möglicherweise als vorrangige Übereinkommen anerkannt werden. 

 In Übereinstimmung mit dem überarbeiteten verfahrenstechnischen Fahrplan befasst 
sich diese Vorlage mit prozessbezogenen Fragen und möglichen Formen des Beschlus-
ses der Konferenz, einschließlich der Aufnahme eines Fachgegenstandes in die Tages-
ordnung der 110. Tagung (2022) der Konferenz. 

 Mögliche Formen des Konferenzbeschlusses  

Änderung der Erklärung von 1998 oder Annahme einer 

eigenständigen Erklärung  

 Wie bereits erläutert wurde 12, muss der Beschluss der Konferenz über die Aufnahme 
sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk grundlegender 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit zwangsläufig die Form einer Entschließung zur 
möglichen Änderung der Erklärung von 1998 annehmen oder sich in einer separaten 
Erklärung (ein Begriff, der im Allgemeinen dazu dient, eine formelle und verbindliche 

 
8 GB.341/PV, Abs. 177, 188, 190. 
9 GB.341/PV, Abs. 183. 
10 GB.341/PV, Abs. 167–168. 
11 GB.341/PV, Abs. 196. 
12 GB.341/INS/6, Abs. 17-20. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_758371.pdf
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Stellungnahme abzugeben und zu bekräftigen, welche Bedeutung die Mitgliedsgruppen 
bestimmten Prinzipien und Werten beimessen) niederschlagen. Das Format und der 
Geltungsbereich dieser Konferenzentschließung können jedoch unterschiedlich ausfal-
len. Konkreter ausgedrückt kann sich die Konferenz je nach dem genauen Wortlaut des 
vom Verwaltungsrat auf ihre Tagesordnung gesetzten Gegenstands entweder darauf 
beschränken, Absatz 2 der Erklärung von 1998 durch die Einführung eines zusätzlichen 
grundlegenden Rechtes zu ändern, oder sie kann eine neue, eigenständige Erklärung 
annehmen, die sich ausschließlich mit sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen als 
einem grundlegenden Arbeitnehmerrecht befasst. Bei der Beschlussfassung darüber, 
welchen der zwei Wege die Konferenz einschlagen sollte, könnte der Verwaltungsrat von 
den nachstehenden Überlegungen Kenntnis nehmen. 

 Was die mögliche Änderung der wegweisenden Erklärung von 1998 betrifft, so ist daran 
zu erinnern, dass der Zweck der Annahme dieser Erklärung darin bestand, durch eine 
feierliche Erklärung der Internationalen Arbeitskonferenz das Bekenntnis aller Mitglie-
der der IAO zu den in der Verfassung niedergelegten grundlegenden Prinzipien und 
Rechten bei der Arbeit und zu deren universeller Anwendung sowie die ausdrückliche 
Anerkennung des Konsenses zum Ausdruck zu bringen, den die internationale Gemein-
schaft bezüglich der besonderen Bedeutung einer Reihe grundlegender Arbeitnehmer-
rechte im Kontext der Globalisierung erreicht hatte. 

 In dieser Hinsicht wird die Annahme einer Änderung der Erklärung von 1998 zur Einfüh-
rung des Schutzes sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen als einer fünften Katego-
rie grundlegender Prinzipien und Rechte bei der Arbeit demselben Zweck dienen, 
nämlich der Anerkennung des Umstands, dass alle Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Mit-
gliedschaft in der Organisation verpflichtet sind, die Grundsätze betreffend das grund-
legende Recht, das Gegenstand der Arbeitsschutzübereinkommen ist, in gutem Glauben 
und gemäß der Verfassung einzuhalten, zu fördern und zu verwirklichen. 

 Die Aufnahme sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen gemeinsam mit anderen 
grundlegenden Arbeitnehmerrechten würde derselben verfassungsmäßigen Logik fol-
gen wie die vier bestehenden Kategorien der grundlegenden Prinzipien und Rechte; die 
vorgeschlagene Änderung der Erklärung von 1998 würde sich darauf beschränken, eine 
weitere zentrale Verpflichtung und einen weiteren Wert festzuschreiben, dem in der 
Präambel der Verfassung der IAO bereits ausdrücklich Rechnung getragen wird. Anders 
ausgedrückt: Der Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer hat eine klare 
und solide Verfassungsgrundlage (da sowohl die Präambel der Verfassung als auch die 
Erklärung von Philadelphia ausdrückliche Verweise auf Schutz gegen Krankheiten und 
Unfälle und auf angemessenen Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeitneh-
mer enthalten), sodass die Mitglieder allein aufgrund ihrer Mitgliedschaft verpflichtet 
sind, die Grundsätze betreffend das grundlegende Recht einzuhalten, das Gegenstand 
des Übereinkommens oder der Übereinkommen ist, die im Bereich des Arbeitsschutzes 
letztlich als grundlegend anerkannt werden. 

 So gesehen wäre die Änderung nur deklaratorischer und nicht konstitutiver Art. Zum 
Zeitpunkt der Annahme der Erklärung von 1998 wurde betont: „Die grundlegenden 
Rechte sind nicht deshalb grundlegend, weil die Erklärung dies festgestellt hat, sondern 
die Erklärung stellt dies fest, weil sie es sind.“ 13 

 
13 IAA, Behandlung einer möglichen Grundsatzerklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Rechte 
und ihres geeigneten Anschlußmechanismus, Bericht VII, Internationale Arbeitskonferenz, 86. Tagung, 1998, S. 11. 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1998/98B09_94_germ.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1998/98B09_94_germ.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1998/98B09_94_germ.pdf
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 In direkter Analogie zu den rechtlichen Konsequenzen der Erklärung von 1998 in Bezug 
auf die gegenwärtigen grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit würde die 
Bekräftigung einer der IAO-Mitgliedschaft innewohnenden Verpflichtung zur Einhal-
tung, Förderung und Verwirklichung sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen darü-
ber hinaus zwei untrennbare Aspekte beinhalten: einerseits die Verpflichtung aller Mit-
glieder – unabhängig von der Ratifizierung eines oder mehrerer einschlägiger Arbeits-
schutzübereinkommen –, die Achtung des Prinzips sicherer und gesunder Arbeitsbedin-
gungen zu fördern, und andererseits die Verpflichtung der Organisation, die Mitglieder 
durch ihre verschiedenen Aktionsmittel, darunter fachliche Zusammenarbeit, zu unter-
stützen. 14 

 Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die vorgeschlagene Änderung unein-
geschränkt mit dem Ansatz und der Logik vereinbar wäre, die der Erklärung von 1998 
zugrunde liegen; sie würde das Wesen dieses Instruments weder ändern noch ander-
weitig modifizieren, sondern lediglich seinen Inhalt auf genau umrissene und spezifische 
Weise ergänzen. 

 Es scheint allgemein akzeptiert zu sein, dass die Annahme einer begrenzten Änderung 
der Erklärung von 1998 der einfachste und am wenigsten einschneidende Weg wäre, 
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk grundlegender Prin-
zipien und Rechte bei der Arbeit aufzunehmen. Dies würde minimale Änderungen am 
gegenwärtigen Wortlaut der Erklärung von 1998 und ihrer Folgemaßnahmen erfordern, 
nämlich die Aufnahme sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen als neuer Buch-
stabe e) in Absatz 2 der Erklärung von 1998 und zwei Folgeänderungen des Wortlauts 
der Folgemaßnahmen dahingehend, in den beiden Bezugnahmen (II.A.2 und III.A.1) auf 
die Kategorien der grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit das Wort „vier“ 
durch das Wort „fünf“ zu ersetzen. 

 Auf diese Weise würden alle grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit in 
einem einzigen Instrument zusammengeführt, wodurch die Einheit, Verbindlichkeit und 
Reichweite der Erklärung von 1998 in der geänderten Fassung gewahrt blieben. Diese 
Option würde auch die Rechtssicherheit und Kohärenz zwischen den grundlegenden 
Prinzipien und Rechten bei der Arbeit stärken, die innerhalb wie außerhalb der IAO über 
den gleichen Status und die gleiche Sichtbarkeit verfügen sollten. Sie würde die enge 
Verknüpfung zwischen sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen und den bestehen-
den grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit hervorheben. Dem fünften 
grundlegenden Prinzip und Recht bei der Arbeit kämen auch das Gewicht und der 
Einfluss der Erklärung von 1998 zugute. Vor allem aber würde die fünfte Kategorie dem-
selben Folgemechanismus mit Förderungscharakter unterliegen, der gegenwärtig auf 
die bestehenden vier Kategorien Anwendung findet. 

 Ein Entschließungsentwurf zur Änderung der Erklärung von 1998 findet sich im Anhang. 
Er konkretisiert die Art des Beschlusses, den die Konferenz treffen könnte, sollte diese 
Option gewählt werden, natürlich unbeschadet der Behandlung der Elemente für den 
Entwurf einer vom Verwaltungsrat im März 2022 zu prüfenden Vorlage. 

 Sollte die Konferenz damit betraut werden, eine eigenständige Erklärung auszuarbeiten 
und anzunehmen, müssten deren Art, Geltungsbereich und Zielsetzung geklärt werden. 
Eine neue Erklärung könnte inhaltlich mit der Erklärung zur Änderung der gegen-
wärtigen Erklärung von 1998 identisch sein, ihr ähneln oder davon abweichen. Dies 
würde von den Präferenzen und Vorgaben des Verwaltungsrats auf der gegenwärtigen 

 
14 GB.270/3/1, Absatz. 11. 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/270/GB.270_3_1_engl.PDF
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Tagung und von der Entwurfsfassung abhängen, die aus den Beratungen der Konferenz 
hervorgeht. Gleiches gilt für den Folgemechanismus: Die Verfasser können beschließen, 
dass der nach der Erklärung von 1998 bestehende Mechanismus mutatis mutandis 
Anwendung finden soll, sich aber auch für völlig andere Überwachungs- oder Bericht-
erstattungsregelungen entscheiden. 

 Die Abfassung einer neuen Erklärung speziell zu sicheren und gesunden Arbeitsbedin-
gungen wäre sinnvoll, sollte die Absicht der Verfasser darin bestehen, den Arbeitsschutz 
von den grundlegenden Prinzipien und Rechten abzugrenzen, ohne dabei zwangsläufig 
eine Unterscheidung bezüglich ihres Status zu treffen. In diesem Fall könnte ein separates 
Instrument der Logik und den Zielen der Anhebung sicherer und gesunder Arbeitsbedin-
gungen auf die Ebene eines grundlegenden Prinzips und Rechts bei der Arbeit Ausdruck 
verleihen, ohne sie der Erklärung von 1998 unterzuordnen. Es könnte auch die Einführung 
eines „maßgeschneiderten“ Folgemechanismus ermöglichen, der an die spezifischen 
Bedürfnisse der Mitglieder in Bezug auf schützende und präventive Maßnahmen sowie die 
notwendigen kontinuierlichen Verbesserungen zur Gewährleistung sicherer und gesun-
der Arbeitsbedingungen angepasst ist. Eine eigenständige Erklärung würde sicheren und 
gesunden Arbeitsbedingungen zweifelsohne mehr Visibilität verleihen als die bloße Auf-
nahme dieses Wortlauts in einen Buchstaben der Erklärung von 1998. 

 Letztlich muss der Verwaltungsrat entscheiden, ob eine separate Erklärung, die zwangs-
läufig unterscheidet zwischen den bestehenden grundlegenden Prinzipien und Rechten 
auf der einen und sicheren und gesunden Arbeitsbedingungen auf der anderen Seite, 
die systematische Klarheit und Integrität des IAO-Rahmenwerks grundlegender Prin-
zipien und Rechte bei der Arbeit so, wie es heute innerhalb wie außerhalb der Orga-
nisation bekannt ist, fördern oder beeinträchtigen würde.  

Folgeänderungen 

 Unabhängig von der vom Verwaltungsrat gewählten Option würde die Aufnahme 
sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk grundlegender 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit bestimmte Folgeänderungen der IAO-Erklärung von 
2008 über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung (Erklärung über soziale 
Gerechtigkeit) und des Globalen Beschäftigungspakts von 2009 erfordern. Diese Ände-
rungen würden lediglich darauf abzielen, Verweise auf die Erklärung von 1998 zu 
aktualisieren, um der Anerkennung der neuen fünften Kategorie grundlegender Prin-
zipien und Rechte bei der Arbeit Rechnung zu tragen, ohne dass sich dies auf den mate-
riellen Inhalt der beiden Instrumente auswirken würde. Die 1977 vom Verwaltungsrat 
angenommene Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen 
und Sozialpolitik würde im Übrigen ähnliche Änderungen erfordern.  

 Die Folgeänderungen könnten in die Entschließung der Konferenz zur Änderung von 
Absatz 2 der Erklärung von 1998 aufgenommen oder alternativ in einer separaten Ent-
schließung aufgeführt werden, die der neuen, eigenständigen Erklärung über sichere 
und gesunde Arbeitsbedingungen beigefügt würde. 

 Was die Verweise auf die vier Kategorien grundlegender Prinzipien und Rechte in inter-
nationalen Arbeitsübereinkommen betrifft (zum Beispiel in Artikel 5 des Übereinkommens 
(Nr. 190) über Gewalt und Belästigung, 2019, Artikel 3 des Übereinkommens (Nr. 189) über 
Hausangestellte, 2011, oder Artikel III des Seearbeitsübereinkommens, 2006 (in der geän-
derten Fassung)), so würden die betreffenden Instrumente eine formelle partielle Neu-
fassung erfordern. Zu diesem Zweck müsste ein spezifisches, dem Übereinkommen 
(Nr. 80) über die Abänderung der Schlussartikel, 1946, oder dem Übereinkommen 
(Nr. 116) über die Abänderung der Schlussartikel, 1961, vergleichbares Übereinkommen 
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angenommen werden. Nach dem Inkrafttreten dieses „neugefassten“ Übereinkommens 
wären die Mitgliedstaaten, die eines der betreffenden Übereinkommen ratifizieren, an das 
Übereinkommen in der neugefassten Form gebunden. Zudem impliziert eine Ratifizierung 
des neugefassten Übereinkommens die Anerkennung des Umstands, dass die ursprüng-
liche Liste der grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit seit dem Inkrafttreten 
des neugefassten Übereinkommens erweitert worden ist. 

 In der Entschließung der Konferenz könnte dementsprechend die Aufforderung an den 
Verwaltungsrat und den Generaldirektor ergehen, geeignete Maßnahmen zu treffen, 
damit die Aufnahme sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmen-
werk grundlegender Prinzipien und Rechte gebührend in den bisher angenommenen 
Übereinkommen und Empfehlungen, die ausdrücklich auf die gegenwärtigen vier 
grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit verweisen, berücksichtigt wird. 

Rechtsfolgen des Konferenzbeschlusses für Freihandelsabkommen  

 Oft stellt sich die Frage nach den Auswirkungen, die sich aus einem möglichen Konfe-
renzbeschluss auf außerhalb der Organisation angenommene Instrumente ergeben, 
und insbesondere nach den möglichen Auswirkungen einer neugefassten Erklärung von 
1998 oder einer eigenständigen Erklärung auf arbeitsrechtliche Bestimmungen in bi- 
oder multilateralen Vereinbarungen zur Handelsliberalisierung, bekannt als Freihandel-
sabkommen (FHA). 15 

 Etwa 65 Prozent der FHA verweisen ausdrücklich auf die Erklärung von 1998 und 9 Pro-
zent auf die grundlegenden Übereinkommen der IAO, während andere Bezug auf 
andere Übereinkommen der IAO, die Agenda für menschenwürdige Arbeit, die Erklä-
rung über soziale Gerechtigkeit von 2008 oder bestimmte Menschenrechtsinstrumente 
nehmen. Der normative Gehalt arbeitsrechtlicher Bestimmungen reicht von bindenden 
rechtlichen Verpflichtungen bis zu politischen Absichtserklärungen. Am häufigsten ver-
hält es sich so, dass FHA-Vertragsstaaten zusagen, Gesetze, Vorschriften und Arbeitsnor-
men zu erlassen oder deren wirksame Umsetzung zu gewährleisten, ihre aus der Mit-
gliedschaft in der IAO erwachsenden Verpflichtungen bekräftigen, sich verpflichten, das 
öffentliche Bewusstsein für das Arbeitsrecht, Transparenz und Kommunikation mit der 
Öffentlichkeit zu fördern, und geloben, Zugang zu Gerichten oder andere Verfahrens-
garantien zu ermöglichen, um arbeitsrechtliche Vorschriften und Normen aufrechtzu-
erhalten. 16 

 Die Frage der Rechtsfolgen der Erklärung von 1998 wurde in den Beratungen der Konfe-
renz, die zu ihrer Verabschiedung führten, ausgiebig erörtert. Damals wurde Folgendes 
festgestellt: „Die Erklärung kann ebenso wenig, wie sie neue verfassungsmäßige Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten begründen würde, diese von rechtlichen Verpflichtun-
gen befreien, die ihnen nach internationalem Recht obliegen. Dies gilt insbesondere für 
die Verpflichtungen, die durch andere mehrseitige Verträge gegeben sind, denen die 
IAO-Mitglieder möglicherweise beigetreten sind und denen sie sich nicht entziehen 
können, außer unter den in den genannten Verträgen oder Verfassungsurkunden vor-
gesehenen Voraussetzungen oder unter den allgemeinen Voraussetzungen, die im 
Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (Artikel 41) vorgesehen sind. Es 

 
15 Unter „arbeitsrechtliche Bestimmungen” wird allgemein jeder Verweis auf Arbeitsnormen, die sich mit Arbeitneh-
merrechten oder Mindestarbeitsbedingungen befassen, und auf Mechanismen zur Förderung der Einhaltung dieser 
Normen , einschließlich beratender Gremien oder Rahmen für Kooperationsmaßnahmen, verstanden.  
16 Näheres unter IAA, Handbook on Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements, 2017 und 
Labour Provisions in G7 Trade Agreements: A Comparative Perspective, 2019. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_564702.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_719226.pdf
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steht außer Frage, dass die Erklärung, die nicht einmal ein Vertrag ist, als solche keinerlei 
rechtliche Grundlage für eine Abweichung inter se bieten kann. Auch kann sie der IAO 
nicht die Möglichkeit einräumen, Weisungen in Bezug auf einen Gegenstand zu erteilen, 
der nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt.” 17 

 Arbeitsrechtliche Bestimmungen in FHA nehmen in der Regel eine der drei folgenden 
Formen an. Erstens gibt es arbeitsrechtliche Bestimmungen, die auf die Erklärung von 
1998 verweisen und die vier Kategorien grundlegende Rechte aufzählen. 18 Zweitens ent-
halten FHA in einigen Fällen Bestimmungen, die allgemein auf Kernarbeitsnormen ver-
weisen, ohne ausdrücklich die Erklärung von 1998 zu nennen. 19 Drittens enthalten FHA 
in anderen Fällen Bestimmungen, die ausdrücklich auf den Arbeitsschutz als ein inter-
national anerkanntes Arbeitsnehmerrecht verweisen. 20 

 Als nicht bindende Entschließung der Konferenz würde eine geänderte Erklärung von 
1998 oder eine eigenständige Erklärung für die Vertragsstaaten von FHA – direkt oder 
indirekt – keine neuen rechtlichen Verpflichtungen schaffen, und zwar aus dem ein-
fachen Grund, dass eine Konferenzentschließung als solche den Geltungsbereich oder 
Inhalt von Handelsabkommen – oder anderen internationalen Verträgen –, die von Mit-
gliedstaaten außerhalb der Organisation ausgehandelt und abgeschlossen wurden, 
nicht beeinflussen kann. Die Bezugnahme auf die Erklärung von 1998 oder auf andere 
Instrumente der IAO in arbeitsrechtlichen Bestimmungen von Handelsabkommen ist 
das Ergebnis freier Entscheidungen der Unterzeichner dieser Abkommen. Daraus ergibt 
sich, dass eine neugefasste oder eigenständige Erklärung, die sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen als eine neue Kategorie grundlegender Prinzipien und Rechte bei 
der Arbeit beinhalten könnte, nicht in bestehende Handelsabkommen aufgenommen 
werden kann, es sei denn, es wird von den Unterzeichnerstaaten dieser Abkommen so 
beschlossen. In Übereinstimmung mit anerkannten Grundsätzen des internationalen 
Vertragsrechts ist die Auslegung und Anwendung von Handelsabkommen in erster Linie 

 
17 IAA, Behandlung einer möglichen Grundsatzerklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Rechte 
und eines geeigneten Anschlussmechanismus, S. 22.  
18 So heißt es beispielsweise in Art. 17.2.1 des Handelsförderungsabkommens USA-Peru, das am 1. Februar 2009 in 
Kraft trat: „Jede Partei übernimmt und wahrt in ihren Gesetzen und Vorschriften und ihrer entsprechenden Praxis die 
folgenden, in der Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaß-
nahmen (1998) (IAO-Erklärung) niedergelegten Rechte: a) Vereinigungsfreiheit, b) die wirksame Anerkennung des 
Rechts auf Kollektivverhandlungen, c) die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit, d) die wirksame Abschaffung 
der Kinderarbeit und für die Zwecke dieses Abkommens ein Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit und 
e) die Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf.” Siehe auch Art. 16.3.2 des Umfassenden Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommens Japan-Vereinigtes Königreich, das am 1. Januar 2021 in Kraft trat, und Art. 13.4.3 
des FHA EU-Republik Korea , das am 1. Juli 2011 in Kraft trat. 
19 So heißt es beispielsweise in Art. 50 des Partnerschaftsabkommens AKP-EU (Cotonou-Abkommen) von 2000: „Die 
Parteien bekräftigen ihr Bekenntnis zu den international anerkannten Kernarbeitsnormen gemäß den einschlägigen 
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO).” Siehe auch Art. 13 von Anhang VII des Wirtschafts-
partnerschaftsabkommens Vereinigtes Königreich-SACU-Mosambik von 2019. Ein relativ ähnlicher Verweis findet sich 
in der Präambel des Handels- und Investitionsrahmenabkommens USA-Ghana von 1999. 
20 So heißt es beispielsweise in Artikel 16.1 des FHA USA-Oman, das am 1. Januar 2009 in Kraft trat: „Die Parteien 
bekräftigen ihre […] Verpflichtungen gemäß der Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der 
Arbeit und ihre Folgemaßnahmen (1998)“, und „jede Partei bemüht sich sicherzustellen, dass […] die in Artikel 16.7 nie-
dergelegten international anerkannten Arbeitsrechte durch ihr Gesetz anerkannt und geschützt sind.” Gemäß Arti-
kel 16.7 umfassen diese international anerkannten Arbeitsrechte unter anderem „akzeptable Arbeitsbedingungen in 
Bezug auf Mindestlöhne, Arbeitszeiten und Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.” Siehe auch Artikel 23.3.2 des 
FHA USA-Mexiko-Kanada, das im 1. Juli 2020 in Kraft trat. 

https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/peru/asset_upload_file73_9496.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/100111408.pdf
https://www.mofa.go.jp/files/100111408.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/a2fb2aa6-c85d-4223-9880-403cc5c1daa2.0022.03/DOC_1#L_2011127EN.01000601
http://www.acp.int/sites/acpsec.waw.be/files/Cotonou2000.pdf
https://www.sacu.int/docs/agreements/2021/SACU-Mozambique-UK-EPA-EN.pdf
https://www.sacu.int/docs/agreements/2021/SACU-Mozambique-UK-EPA-EN.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/tifa/asset_upload_file126_7726.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/fta/oman/asset_upload_file901_8812.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/23%20Labor.pdf
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Sache der betroffenen Vertragsstaaten und in einigen Fällen der Streitbeilegungsgre-
mien, die nach den Bestimmungen der betreffenden Handelsabkommen ausdrücklich 
dazu befugt sein können.  

 Zudem begründet die Tatsache, dass ein Mitgliedstaat der IAO möglicherweise die 
Annahme einer Konferenzentschließung zur Anerkennung des Schutzes sicherer und 
gesunder Arbeitsbedingungen als eines grundlegenden Prinzips unterstützt hat, an sich 
noch keine rechtliche Verpflichtung für diesen Mitgliedstaat, ein Freihandelsabkommen, 
dem er beigetreten ist, neuzufassen, ebenso wie die Zustimmung zur Annahme eines 
neuen Arbeitsübereinkommens keine rechtliche Verpflichtung schafft, dieses Überein-
kommen zu ratifizieren. 

 Selbst wenn darüber hinaus die Mitgliedstaaten in der Konferenzentschließung aufge-
rufen würden, die FHA, denen sie angehören, dahingehend zu ändern, den Arbeitsschutz 
zusätzlich zu den vier anderen Kategorien grundlegender Prinzipien und Rechte bei der 
Arbeit aufzunehmen, so wäre dies in rechtlicher Hinsicht nicht mehr als eine Aufforde-
rung ohne bindende Wirkung. 

 Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass es letztlich den Vertragsparteien von 
FHA obliegt, zu entscheiden, wann und wie sie, falls überhaupt, Maßnahmen treffen wol-
len, um die einschlägigen arbeitsrechtlichen Bestimmungen an die mögliche Konferenz-
entschließung anzupassen, in der sichere und gesunde Arbeitsbedingungen als grund-
legendes Prinzip und Recht bei der Arbeit anerkannt werden. Ebenso wie die Annahme 
der Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit im Jahr 1998 die 
Mitgliedstaaten nicht rechtlich verpflichtete, Arbeitsklauseln in FHA aufzunehmen, die 
seinerzeit existierten oder in den folgenden Jahren abgeschlossen wurden, wird ihre 
Neufassung weder direkt noch indirekt eine rechtliche Verpflichtung schaffen, diese 
Arbeitsklauseln im Hinblick auf die Aufnahme sicherer und gesunder Arbeitsbedingun-
gen als fünfte Kategorie grundlegender Prinzipien zu ändern. 

 Aufnahme eines Gegenstands auf die Tagesordnung  

der 110. Tagung (2022) der Konferenz 

 Aus verfahrensrechtlicher Sicht ist davon auszugehen, dass der Verwaltungsrat einen 
spezifischen Gegenstand auf die Tagesordnung der Konferenz 2022 setzt, ähnlich wie 
bei der Behandlung der Erklärungen von 1998 und 2008 oder der Überprüfung der Fol-
gemaßnahmen zur Erklärung von 1998 im Jahr 2010. 21  Der Verwaltungsrat müsste 
daher auf seiner aktuellen Tagung beschließen, einen vierten Fachgegenstand auf die 
Tagesordnung der 110. Tagung (2022) zu setzen, eingedenk dessen, dass die Anzahl der 
Fachgegenstände, die in die Tagesordnung der Konferenz aufgenommen werden kön-
nen, keinen rechtlichen Einschränkungen unterliegt. 22  

 Anzumerken ist, dass die Konferenz in den drei oben genannten Fällen spezielle Fachaus-
schüsse zur Behandlung der Entwürfe von Rechtsinstrumenten eingesetzt hatte und so 
gewährleistete, dass die Ausarbeitung und Annahme vollkommen partizipatorisch verlief.  

 
21 GB.270/PV(Rev.), S. IV/1; GB.300/PV, Abs. 18. 
22 Es sei daran erinnert, dass der Verwaltungsrat auf seiner 341. Tagung (März 2021) beschlossen hat, einen dritten 
Fachgegenstand zum Thema „menschenwürdige Arbeit und die Sozial- und Solidarwirtschaft“ (allgemeine Aus-
sprache) auf die Tagesordnung der Konferenz von 2022 zu setzen (GB.341/PV, Abs. 50). 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09601/09601(1997-270).pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_091717.pdf
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 Falls der Verwaltungsrat beschließt, die Annahme einer neuen, eigenständigen Erklä-
rung mit einem eigenen Folgemechanismus vorzuschlagen, sollte die Angelegenheit an 
einen Ad-hoc-Fachausschuss verwiesen werden. 

 Weniger klar ist, ob die Einsetzung eines vollwertigen Fachausschusses bei einer 
begrenzten Änderung von Absatz 2 der Erklärung von 1998 notwendig wäre, da die vor-
geschlagene Änderung wahrscheinlich keine langwierigen Sachverhandlungen erfor-
dern würde. In diesem Fall könnte die Angelegenheit zunächst an den Ausschuss für 
allgemeine Angelegenheiten verwiesen werden (der bislang als Vorschlagsausschuss 
bekannt war und dessen Zusammensetzung traditionell der des Verwaltungsrats ent-
spricht). In Anbetracht der logistischen Konsequenzen, insbesondere im Fall einer Kon-
ferenz in virtuellem Format, wäre es höchst wünschenswert, dass der Verwaltungsrat 
auf der aktuellen Tagung konkrete Orientierungshilfe in dieser Hinsicht gibt.  

 Sollte der Verwaltungsrat beschließen, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen in die 
derzeit geltende Erklärung von 1998 und ihre Folgemaßnahmen aufzunehmen, könnte 
der Titel des möglichen Tagesordnungspunkts wie folgt formuliert werden: 

Aufnahme sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk grund-
legender Prinzipien und Rechte bei der Arbeit: Änderung von Absatz 2 der Erklärung der 
IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen 
und Folgeänderungen ihrer Folgemaßnahmen, der Erklärung der IAO über soziale 
Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung und des Globalen Beschäftigungspakts. 

 Sollte der Verwaltungsrat beschließen, die Konferenz mit der Abfassung einer eigenstän-
digen Erklärung über sichere und gesunde Arbeitsbedingungen als grundlegende Prin-
zipien und Rechte bei der Arbeit zu beauftragen, könnte der Titel des möglichen Tages-
ordnungspunkts wie folgt lauten: 

Aufnahme sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk grund-
legender Prinzipien und Rechte bei der Arbeit: Behandlung und Verabschiedung einer 
IAO-Erklärung und ihrer Folgemaßnahmen sowie der Folgeänderungen der IAO-Erklä-
rung über soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung und des Globalen Beschäfti-
gungspakts. 

 Anerkennung eines oder mehrerer Arbeitsschutz-

übereinkommen als grundlegende Übereinkommen 

 Wie bereits in früheren Diskussionen angedeutet wurde, sollte die Aufnahme sicherer 
und gesunder Arbeitsbedingungen in das Rahmenwerk grundlegender Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit mit der formellen Feststellung einhergehen, dass ein oder mehrere 
Arbeitsschutzübereinkommen fortan als grundlegend im Sinne der Erklärung von 1998 
anzusehen sind und ihre Ratifizierung als solche gefördert werden sollte. 

 Rechtlich gesehen kann diese verbindliche Feststellung von der Konferenz oder dem 
Verwaltungsrat zu jedem für angemessen erachteten Zeitpunkt getroffen werden. Die 
Konferenz könnte einen entsprechenden Beschluss frühestens auf ihrer 110. Tagung 
(2022) im Zusammenhang mit der Prüfung eines möglichen Tagesordnungspunkts zur 
Aufnahme sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen in das Rahmenwerk grundlegen-
der Prinzipien und Rechte der IAO fassen. Dies würde auch zur Klärung des Geltungs-
bereichs eines etwaigen Folgemechanismus beitragen, der sich mit den Maßnahmen der 
Mitglieder befasst, die die betreffenden Übereinkommen möglicherweise nicht ratifiziert 
haben. Im Fall des Verwaltungsrats könnte diese Feststellung frühestens auf der 
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346. Tagung (Oktober–November 2022) als Folgemaßnahme zu dem von der Konferenz 
gefassten Beschluss und unter gebührender Berücksichtigung aller während der 
Aussprache der Konferenz gegebenen spezifischen Orientierungshilfe oder bekundeten 
Auffassungen getroffen werden.  

 Was die betreffenden Instrumente anbelangt, so wurde bei früheren Beratungen auf der 
Konferenz und im Verwaltungsrat auf das Übereinkommen (Nr. 187) über den Förde-
rungsrahmen für den Arbeitsschutz, 2006, sowie auf das Übereinkommen (Nr. 155) über 
Arbeitsschutz und Arbeitsumwelt, 1981, und das dazugehörige Protokoll von 2002 als 
Instrumente verwiesen, die als grundlegend im Sinne der Erklärung von 1998 in einer 
geänderten Fassung anerkannt werden sollten, wonach sichere und gesunde Arbeits-
bedingungen zu den von der IAO festgeschriebenen grundlegenden Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit zählen würden. Gelegentlich wurde auch auf das Übereinkommen 
(Nr. 161) über die betriebsärztlichen Dienste, 1985, verwiesen. Über die auf der 
341. Tagung (März 2021) des Verwaltungsrats dargelegten Aspekte 23 hinaus könnten 
die folgenden Erwägungen nützlich sein und dem Verwaltungsrat bei seinen weiteren 
Überlegungen darüber behilflich sein, wie die Bezugnahmen auf ein sicheres und gesun-
des Arbeitsumfeld am besten mit den Verfassungsgrundsätzen und den Zielen der wich-
tigsten Arbeitsschutzübereinkommen IAO in Einklang gebracht werden können. 

 Es sei daran erinnert, dass die acht grundlegenden Übereinkommen und das Protokoll 
von 2014 gemäß der Erklärung von 1998 diejenigen Instrumente sind, die den Grund-
werten Ausdruck verleihen und sie in Form von spezifischen Rechten und Pflichten 
konkretisieren und sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation als grund-
legend anerkannt wurden.  

 In der Allgemeinen Erhebung von 2009 zum Übereinkommen Nr. 155 kam der Sachver-
ständigenausschuss für die Durchführung der Übereinkommen und Empfehlungen zu 
dem Schluss, dass das Übereinkommen Nr. 187 die im Übereinkommen Nr. 155 darge-
legten Politikkonzepte, Grundsätze und Verfahren bekräftige und weitere Orientie-
rungshilfe für die Gestaltung der in Artikel 4 des letztgenannten Instruments vorgesehe-
nen nationalen Politik gebe. In beiden Übereinkommen wird die Notwendigkeit unter-
strichen, das Arbeitsschutzmanagement aus einem Systemansatz heraus anzugehen 
sowie schrittweise eine auf Prävention ausgerichtete Arbeitsschutzkultur zu etablieren 
und an diesem Ziel langfristig durch Sensibilisierungsmaßnahmen, Bildungs- und Schu-
lungsaktivitäten und Informationsangebote festzuhalten. Zudem forderte der Sachver-
ständigenausschuss dazu auf, die Ratifizierung des Übereinkommens Nr. 155 zusam-
men mit der des Übereinkommens Nr. 187 voranzutreiben, und zwar in Anbetracht der 
fortgesetzten Relevanz des Übereinkommens Nr. 155 als Vorlage für die Bestimmung 
der verschiedenen Bausteine der nationalen Arbeitsschutzsysteme. 24  

 In der Allgemeinen Erhebung von 2017 zum Übereinkommen Nr. 187 erkannte der Sach-
verständigenausschuss für die Durchführung der Übereinkommen und Empfehlungen 
die Förderung des Arbeitsschutzes und die Prävention von Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten als Kernelement des Gründungsmandats der IAO und der Agenda für men-
schenwürdige Arbeit an. Er kam zu dem Schluss, dass das Übereinkommen Nr. 155 und 
das Übereinkommen Nr. 187 vollständig komplementär seien und zusammen eine 
wichtige Vorlage für schrittweise und dauerhafte Verbesserungen in Bezug auf die 

 
23 GB.341/INS/6, Abs. 26–30. 
24 IAA, ILO standards on occupational safety and health: Promoting a safe and healthy working environment, ILC.98/III(1B), 
2009, Abs. 294-295. 
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Schaffung eines sicheren Arbeitsumfelds darstellten. 25 Als der Konferenzausschuss für 
die Durchführung der Normen sich mit der Allgemeinen Erhebung befasste, erinnerte 
er daran, dass die Förderung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds ein Kern-
element des Gründungsmandats der IAO sei, und vertrat die Auffassung, dass das Amt 
eine Kampagne für die Ratifizierung und Durchführung des Übereinkommens Nr. 187 
durchführen solle. 26 

 Die Bedeutung der Übereinkommen Nr. 155 und Nr. 187 wird auch außerhalb der IAO 
anerkannt. Das Primat des Arbeitsschutzes hat seinen Niederschlag insbesondere in 
Artikel 7 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
und in Artikel 3 der Europäischen Sozialcharta gefunden. Ebenso lässt sich auf die Erklä-
rung von Seoul aus dem Jahr 2008 über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz verweisen, die durch die Erklärung von Istanbul von 2011 zu demselben Thema 
bekräftigt wurde und daran erinnert, dass die Förderung des Rechts der Arbeitnehmer 
auf ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld als grundlegendes Menschenrecht aner-
kannt werden sollte, und in der ausdrücklich die Förderung eines Systemansatzes unter 
Berücksichtigung der Grundsätze des Übereinkommens Nr. 155 erwähnt und zugleich 
die Ratifizierung des Übereinkommens Nr. 187 als Priorität gefordert wird. 

 Abgesehen von der Frage, welche Arbeitsschutzübereinkommen als grundlegend im 
Sinne der Erklärung von 1998 angesehen werden können, wäre es wichtig zu prüfen, ob 
in der Erklärung in ihrer geänderten Fassung auf das „Recht auf sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen“ oder das „Recht auf ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld“ 
Bezug genommen werden sollte. In dieser Hinsicht wird vorgeschlagen, diese letzte 
Formulierung beizubehalten, die auf den Definitionen in Arbeitsschutznormen beruht.  

 Erstens scheint der Begriff „sicheres und gesundes Arbeitsumfeld“ weiter gefasst zu sein 
als „sichere und gesunde Arbeitsbedingungen“, denn er erstreckt sich nicht nur auf die 
Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer, sondern auf alle in den Artikeln 8 bis 15 des 
Übereinkommens Nr. 155 genannten Politikbereiche, die sichere und gesunde Arbeits-
bedingungen ermöglichen und einen über den Arbeitsplatz hinausgehenden System-
ansatz erfordern, etwa die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die sichere Konstruktion, 
Herstellung, Einfuhr und Überlassung von Maschinen, Ausrüstungen oder Stoffen zum 
gewerblichen Gebrauch zu regeln. Artikel 1 des Übereinkommens Nr. 161 nimmt Bezug 
auf die Erfordernisse für die Schaffung und Erhaltung einer sicheren und gesunden 
Arbeitsumwelt, die ihrerseits einer optimalen körperliche und geistig-seelischen 
Gesundheit im Zusammenhang mit der Arbeit förderlich ist (Artikel 1 a) i)). 

 Zweitens ist ein „sicheres und gesundes Arbeitsumfeld“ eng mit der Entwicklung einer 
„nationalen Sicherheits- und Gesundheitskultur“ verknüpft. Im Übereinkommen Nr. 187 
wird ausdrücklich das Recht auf eine sichere und gesunde Arbeitsumwelt (Art. 3.2.) 
bekräftigt, die die Grundlage für eine „innerstaatliche präventive Arbeitsschutzkultur“ 
bildet. Wie in den Vorarbeiten zum Übereinkommen Nr. 187 betont wurde, ist diese 
Arbeitsschutzkultur das Produkt eines Arbeitsumfelds, das individuelle und kollektive 
Werte, Einstellungen, Wahrnehmungen, Kompetenzen und Verhaltensweisen umfasst, 
die zum Arbeitsschutzmanagement beitragen, und sich in einem dynamischen und 
fortschreitenden Prozess herausbildet. Zudem wird in Artikel 1 des Übereinkommens 
Nr. 187 unterstrichen, dass es sich dabei um eine Kultur handelt, in der Regierungen, 

 
25 IAA, Working together to promote a safe and healthy working environment, ILC.106/III/1B, 2017, Abs. 573, 579–580. 
26  IAA, Vorläufiger Verhandlungsbericht Nr. 15, Teil eins, Internationale Arbeitskonferenz, 106. Tagung, 2017, 
Abs. 138, Unterabs. 2, 10. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543647.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_558641.pdf
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Arbeitgeber und Arbeitnehmer aktiv daran mitwirken, „eine sichere und gesunde 
Arbeitsumwelt“ … „durch ein System festgelegter Rechte, Verantwortlichkeiten und 
Pflichten“ zu gewährleisten, die an sich bereits wesentliche Bestandteile der Arbeits-
umwelt sind. Das Konzept der „Arbeitsschutzkultur“ fand in den 1980er-Jahren inter-
national Verbreitung und wird seitdem auf präventive Ansätze für den Arbeitsschutz 
sowie auf menschliche und verhaltensbezogene Aspekte eines wirksamen Arbeits-
schutzmanagements im Arbeitsumfeld angewandt. 

 Drittens setzt ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld die gemeinsame Verpflichtung 
von Regierungen, Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur praktischen Umsetzung einer 
nationalen Arbeitsschutzpolitik mit Angaben zu den „jeweiligen Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten der Behörden, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und anderer Beteiligter 
auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes und der Arbeitsumwelt“ (Übereinkommen Nr. 187, 
Artikel 1.a) und Art. 3, Übereinkommen Nr. 155, Art. 4-7, Übereinkommen Nr. 161, Art. 2), 
einem innerstaatlichen Arbeitsschutzprogramm, das in einem vorher festgelegten Zeit-
rahmen zu erreichende Ziele, Prioritäten und Aktionsmittel sowie Mittel zur Beurteilung 
von Fortschritten umfasst (Übereinkommen Nr. 187, Artikel 1. c)), und einem innerstaat-
lichen Arbeitsschutzsystem oder der „Infrastruktur, die den Hauptrahmen für die Umset-
zung der innerstaatlichen Arbeitsschutzpolitik und innerstaatlicher Arbeitsschutzpro-
gramme bietet“ (Übereinkommen Nr. 187, Artikel 1. b) voraus. Darüber hinaus ist es 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass es in sektorspezifischen Arbeitsschutzübereinkom-
men wie dem Übereinkommen (Nr. 184) über den Arbeitsschutz in der Landwirtschaft, 
2001, um die Verhütung von Unfällen und Gesundheitsschäden geht, die infolge, im 
Zusammenhang mit oder bei der Arbeit entstehen, indem Gefahren in der landwirt-
schaftlichen Arbeitsumwelt ausgeschlossen, auf ein Mindestmaß herabgesetzt oder 
bekämpft werden, eine Definition, die die vielfältigen Determinanten von Gesundheit in 
der Landwirtschaft berücksichtigt.  

 Auf nationaler Ebene verwenden mehrere Mitgliedstaaten den Begriff „Arbeitsumfeld“ 
in ihren Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz in Anlehnung an die einschlägigen Über-
einkommen der IAO, unter anderem Australien, Dänemark, Finnland, Kanada, Georgien, 
Guyana, St. Lucia und Gabun. 27  

 Ferner sei auf die im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung aufgestellte Ziel-
vorgabe 8.8 zum Schutz der Arbeitnehmerrechte hingewiesen, in der hervorgehoben 
wird, wie wichtig es ist, sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, einschließlich 
der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und der Men-
schen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, zu fördern. 

 Nächste vorbereitende Phasen 

 Nach dem vom Verwaltungsrat im März 2021 gebilligten Fahrplan sollte der Verwal-
tungsrat auf seiner nächsten Tagung, der 344. Tagung (März 2022), die Elemente eines 
möglichen Entwurfs einer Entschließung zur Behandlung auf der 110. Tagung (2022) der 
Konferenz und die Vorkehrungen für die Beratung der Konferenz prüfen. Zu diesem 
Zweck ist das Amt bereit, bei Bedarf dreigliedrige Konsultationen zu organisieren, um 
den Entschließungsentwurf auf der Grundlage der gegebenen Orientierungshilfe und 
geäußerten Ansichten weiter zu verbessern. 

 
27 IAA, Förderungsrahmen für den Arbeitsschutz, ILC.93/IV(1), 2005. 

https://www.ilo.org/public/german/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-iv-1.pdf
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 Beschlussentwurf 

 Der Verwaltungsrat: 

a) hat beschlossen, den folgenden Gegenstand auf die Tagesordnung der 
110. Tagung (2022) der Konferenz zu setzen: „Aufnahme sicherer und gesun-
der Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk grundlegender Prinzipien 
und Rechte bei der Arbeit“ 

b) den Generaldirektor ersucht, für seine nächste Tagung einen auf der 
110. Tagung (2022) der Konferenz zu behandelnden Entschließungsentwurf 
auf der Grundlage der bei der Erörterung von GB.343/INS/6 gegebenen Orien-
tierungshilfe und bekundeten Auflassungen auszuarbeiten und zu diesem 
Zweck informelle Konsultationen durchzuführen. 
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 Beilage 

Vorläufiger Entwurf einer Entschließung zur Aufnahme sicherer und 

gesunder Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk grundlegender 

Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, die auf ihrer 
110. Tagung 2022 zusammengetreten ist, 

unter Hinweis auf die Annahme der Erklärung der IAO über die grundlegenden Prin-
zipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen auf ihrer 86. Tagung (Juni 1998), 
die einen entscheidenden Moment für die Verwirklichung der Ziele der Organisation darstellt, 

unter Hinweis darauf, dass in der Erklärung zum hundertjährigen Jubiläum der IAO für 
die Zukunft der Arbeit, die 2019 angenommen wurde, um einen am Menschen orientierten 
Ansatz für die Zukunft der Arbeit zu fördern und die Zukunft der Arbeit so zu gestalten, dass 
die Gründungsvision der Organisation verwirklicht wird, erklärt wurde, dass sichere und 
gesunde Arbeitsbedingungen von grundlegender Bedeutung für menschenwürdige Arbeit 
seien, 

in dem Wunsch, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen in das IAO-Rahmenwerk 
grundlegender Prinzipien und Rechte bei der Arbeit aufzunehmen, um die Sichtbarkeit und 
Wirkung der Grundwerte der IAO und ihre Agenda für menschenwürdige Arbeit zu fördern, 

in der Erwägung, dass dies in Form einer Änderung der Erklärung der IAO über grund-
legende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen (neugefasst) erfolgen 
sollte, 

beschließt, Absatz 2 der Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei 
der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen (neugefasst) dahingehend zu ändern, dass nach dem 
Wortlaut „d) die Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf“ der Wortlaut 
„und e) der wirksame Schutz eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds“ eingefügt wird, 
und die Folgeänderungen des Anhangs dieser Erklärung sowie der Erklärung der IAO über 
soziale Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung und des Globalen Beschäftigungspakts im 
Anhang dieser Entschließung vorzunehmen, 

beschließt, dass die oben genannten Instrumente fortan als Erklärung der IAO über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen (neugefasst) 
in der geänderten Fassung, als Erklärung der IAO über soziale Gerechtigkeit für eine faire Glo-
balisierung in der geänderten Fassung und als Globaler Beschäftigungspakt in der geänder-
ten Fassung bezeichnet werden sollten, 

[erklärt, dass das ... Übereinkommen Nr. ... und das ... Übereinkommen Nr. ... als grund-
legende Übereinkommen im Sinne der Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen in der geänderten Fassung) anzusehen sind] 

oder 

[bittet den Verwaltungsrat, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um bei der 
nächstmöglichen Gelegenheit das internationale Arbeitsübereinkommen oder die internatio-
nalen Arbeitsübereinkommen zu bestimmen, das (die) als grundlegende Übereinkommen im 
Sinne der Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre 
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Folgemaßnahmen in der geänderten Fassung anerkannt werden sollte(n)] 

[bittet den Verwaltungsrat, den Generaldirektor zu ersuchen, alle geeigneten Maßnah-
men zu treffen, damit die Aufnahme sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen in das IAO-
Rahmenwerk grundlegender Prinzipien und Rechte ordnungsgemäß in allen internationalen 
Arbeitsübereinkommen und internationalen Arbeitsempfehlungen, die ausdrücklich auf die 
derzeitig vier grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit verweisen, berücksichtigt 
wird]. 
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 Anhang 

Folgeänderungen des Anhangs der Erklärung der IAO  

über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 

Absatz II.A.2 

A. Zweck und Umfang  

… 

2. Die Folgemaßnahmen werden sich auf die vier fünf Kategorien der grundlegenden 
Rechte und Prinzipien erstrecken, die in der Erklärung angegeben sind. 

Absatz III.A.1 

A. Zweck und Umfang  

1. Der Gesamtbericht soll ein dynamisches Gesamtbild der in der vorausgehenden 
Periode verzeichneten Entwicklungen in Bezug auf die vier fünf Kategorien grundlegender 
Prinzipien und Rechte vermitteln und als Grundlage für die Bewertung der Wirksamkeit der 
von der Organisation geleisteten Unterstützung und für die Festlegung von Prioritäten für 
den folgenden Zeitraum dienen, und zwar auch in Form von Aktionsplänen für die technische 
Zusammenarbeit, die insbesondere dazu bestimmt sind, die zu ihrer Durchführung erforder-
lichen internen und externen Ressourcen zu mobilisieren. 

Folgeänderungen der IAO-Erklärung über soziale Gerechtigkeit  

für eine faire Globalisierung 

Vierter Präambelabsatz 

in der Überzeugung, dass der Internationalen Arbeitsorganisation bei der Förde-
rung und Verwirklichung von Fortschritt und sozialer Gerechtigkeit in einem sich ständig 
wandelnden Umfeld eine Schlüsselrolle zukommt: … 

– in Anlehnung an die Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte 
bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen (1998) in der geänderten Fassung und in 
deren Bekräftigung, in der die Mitglieder bei der Wahrnehmung des Mandats der 
Organisation die besondere Bedeutung der grundlegenden Rechte anerkannten, 
namentlich: Vereinigungsfreiheit und die effektive Anerkennung des Rechts zu 
Kollektivverhandlungen, die Beseitigung aller Formen von Zwangs- oder Pflicht-
arbeit, die effektive Abschaffung der Kinderarbeit,und die Beseitigung der Diskrimi-
nierung in Beschäftigung und Beruf und der wirksame Schutz eines sicheren und 
gesunden Arbeitsumfelds; 

Folgeänderungen des Globalen Beschäftigungspakts 

Absatz 9 

9. Das Handeln muss sich an der Agenda für menschenwürdige Arbeit und an den von 
der IAO und ihren Mitgliedsgruppen in der Erklärung von 2008 über soziale Gerechtigkeit für 
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eine faire Globalisierung in der geänderten Fassung eingegangenen Verpflichtungen orien-
tieren. … 

Absatz 14 (1) 

14. Internationale Arbeitsnormen bilden eine Grundlage für Rechte bei der Arbeit, 
stützen diese und tragen dazu bei, eine Kultur des sozialen Dialogs zu schaffen, die in Zeiten 
einer Krise besonders nützlich ist. Um bei den Arbeitsbedingungen eine Abwärtsspirale zu 
verhindern und die Erholung in Gang zu setzen, ist es besonders wichtig, Folgendes anzuer-
kennen: 

1) Die Achtung der grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit ist für die men-
schliche Würde von entscheidender Bedeutung. Sie ist auch von entscheidender Bedeu-
tung für die wirtschaftliche Erholung und Entwicklung. Daher gilt es, Folgendes zu stärken: 

i) Wachsamkeit zur Beseitigung und Verhütung eines Zuwachses der Erscheinungs-
formen von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Diskriminierung bei der Arbeit sowie 
den wirksamen Schutz eines sicheren und gesunden Arbeitsumfelds; 

ii) Achtung der Vereinigungsfreiheit, des Vereinigungsrechts und der effektiven Aner-
kennung des Rechts zu Kollektivverhandlungen als Fördermechanismen für einen 
konstruktiven sozialen Dialog in Zeiten stärkerer sozialer Spannungen im formellen 
wie informellen Sektor. 

Absatz 28 

Die IAO verpflichtet sich zur Bereitstellung der notwendigen personellen und finanziellen 
Ressourcen und zur Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, um Mitgliedsgruppen, die 
um eine solche Unterstützung ersuchen, bei der Nutzung des Globalen Beschäftigungspakts 
zu unterstützen. Die IAO wird sich dabei von der Erklärung von 2008 über soziale Gerechtigkeit 
für eine faire Globalisierung in der geänderten Fassung und der dazugehörigen Entschließung 
leiten lassen.  




